


















































Montagehinweis

Mittige Trapezdeckenabhängung mittels Deckenbügel DBT... und 
Knotenkette KCH..., Gliederkette KG..., KF..., KN... . Für Sichtmontagen, 
ist die Gripple Set-Schlaufe GAK... besonders geeignet.

Klemmbefestigung an einen Stahlträger mittels Ankerschiene 2986/...
Profilklemme HSK... und Hakenkopfschraube HK 510/... . Befestigung 
der Kabelrinne mittels Aufhängebügel RTU 60... (einschieben).
Parallele und kreuzende Trassenführung möglich.

Montage einer Unterkonstruktion aus U 6040/... mittels Profilklemme 
HSKS... an einen Stahlträger. Parallelführung einer Kabelleiter KRO... auf 
gleicher Höhe des Stahlträgers und zusätzliche beidseitige Abhängung 
einer Kabelrinne (ab Breite 300 mm) auf einem Tragwinkel TW... mittels 
Gewindestab M 10/... .

Trapezdeckenabhängung mittels Deckenbügel DBT... und Gewindestab 
M 10/... . Mittige Gewindestab-Befestigung direkt mit der Bodenlochung 
der Kabelrinne. Anbau des Eckanbaustücks nach vorherigem Ausklinken 
der Kabelrinnenseitenholme.
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Montagehinweis

Beidseitige Abhängung auf einen Tragwinkel TW...
(ab Kabelrinnenbreite 400 mm) mittels DB 10 und M 10/...

Mittige Abhängung auf einen Tragwinkel TW... 
(bis Kabelrinnenbreite 300 mm) mittels DB 10 und M 10/...

Klemmbefestigung des Hängestiels (HUF 50/...) an einen Stahlträger 
mittels 2986/.... Befestigung an den Trägerflansch mittels HSK... 
und HK 510/... (Bsp. parallele Trassenführung).

Beidseitige Anordnung der Ausleger KTU... / KTUM... am Hängestiel 
HDUF 50/... nur höhenversetzt möglich.
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Montagehinweis

Klemmbefestigung an einen längs geneigten Formstahl 
(max. Schenkeldicke 10 mm) mittels HSW 10 direkt mit der KUGH 5050.
Die Abhängung erfolgt über U 5050/...

Klemmbefestigung des Hängestiels HUF 50/... an einen 
L-Formstahl (max. Schenkeldicke 10 mm beim Einsatz der HSW 10) 
mittels HSK... (horizontaler Schenkel), HSW 10 (vertikaler Schenkel) und 
M10/... (je nach Länge des Schenkels Schraube oder Gewindestab).

Schraubbefestigung an schrägen Decken (max. Deckenschräge ±30°)
mittels KUGV 5050. Die Abhängung erfolgt über U 5050/... .

Anwendungsbeispiele zum Einsatzbereich des verstellbaren Wand-
auslegers KTVW... . Die Verwendung umfasst vornehmlich schräge 
Wände beispielsweise in Betonröhren oder Tunnel. Der Wandausleger 
hat einen Verstellbereich zur Senkrechten von 25° nach unten sowie 60° 
nach oben.
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Montagehinweis

Parallele Trassenführung an keilförmigen Betonbinder mittels 
2988/..., WWU 150, HK ... . Die SKM 10X... als Distanzstück verhindert 
die Ausbiegung der trassenführenden Ankerschiene.

Parallele Trassenführung an knochenförmigen Betonbinder 
mittels HDUF 50/..., KNW 50/50 und KNT 50/50 (Ausgleichung der  
Breitendifferenz an 2 vertikalen Profilen U 50/...)

Mittige Hängestielabhängung HDUF 50/... vom Trägerprofil 
mittels 2991/..., die mit der Kopfplatte des HDUF 50/... verschraubt wird, 
Klemmung mittels HSKS... und HK... Auflager für die WRL... ist die 2991/... 
mit gleichem Breitenmaß, Montage mittels KUD 50 und HDUF 50/...

Klemmmontage zur Parallelführung auf gleicher Höhe mit dem 
Trägerprofil, Unterkonstruktion mittels 2997Z/..., Profilschlitz nach 
unten offen ermöglicht zusätzliche separate Leitungsführung mittels BU...
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Montagehinweis

Kombinierte Deckenabhängung mittels 3-seitig gelochtem Hängestiel 
HU 5050/... sowie Befestigung an schrägen Decken mittels KU 5050 
und U 5050/... (ebenfalls 3-seitig gelocht), Auflageprofil U 6040/...

Deckenmontage für parallele und höhenversetzt kreuzende 
Trassenführung am Hängestiel HU 6040/... . Stabilisierung des 
U 6040/... mittels Distanzstück HDS 60.40 (bei paralleler Trassenführung).

Aufgeständerte Montage für parallele und höhenversetzt kreuzende 
Trassenführung am Profil U 6040/... . Befestigung am Boden mittels 
KU 6040..., Stabilisierung des U 6040/... mittels Distanzstück HDS 60.40 
(bei paralleler Trassenführung).

Individuell kombinierbare, parallele Trassenführungen mittels 
3-seitig gelochten Hängestielen HU 6040/..., Auflageprofil U 5050/...
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Abhängungen unter Stahlträgern für jede Richtung und jeden Lastbereich. 

Montagehinweis
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Montagehinweis

Abhängungen unter Stahlträgern für jede Richtung und jeden Lastbereich. 
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Montagehinweis

Abhängung unter geneigten Stahlträgern  
mittels Niedax Systembauteilen sowie entsprechenden Kopfplatten.

Vertikale Montage an einen Unterzug mittels geschweißten 
Kopfplatten an der Längsseite des Profils I 80 (Sonderlösung).

Vertikale und horizontale Konstruktionen im Industriebereich 
mittels vielfältiger Verbindungen und Befestigungen des I 80/... .

Trassenführung an senkrechtem Stahlträger mittels 2986/...  
und HSK..., Fixierung des Profils I 80/... mittels WWI 80.
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Montagehinweis

Abhängung von waagerechten Decken. 
Die Abstützung zur senkrechten Wand schließt ein Drehmoment 
speziell bei langen Hängestielen HI 80/... aus.

Abhängung des Profils I 80/... von schrägen Decken 
mittels KIGVQ 80, kreuzend zum I 80 Profil (Verstellbereich zwischen  
+ 50°). Unterstützung des Gelenkes im Bezug auf das Drehmoment 
mittels Fixierung zur senkrechten Wand.

Komplette Schaukelabhängung des Profils I 80/... von schrägen 
Decken mittels KIGVQ 80. (Verstellbereich der Kopfplatte zwischen  
+ 50°). Auflageprofil für die WSL 105... ebenfalls ein I 80/... Profil, 
verbunden mit VBIQ 80/140 zu senkrechten I 80/... Profilen.

Erhöhung der Tragfähigkeit (Achsenabstand Dübel) der 
Hängestiele HI 80/... an waagerechten Decken mittels KIA 80 (mittiges 
Anschlussmaß 330 mm). Gleichzeitige Fixierung mit der senkrechten 
Wand unterbindet ein Drehmoment speziell bei langen Stielen.
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Montagehinweis

WHAS...
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Montagehinweis

STRUT-SYSTEM
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Montagehinweis

STRUT-SYSTEM
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Montagehinweis

STRUT-SYSTEM
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MCH 8.20

Montagehinweis

DT 50. ... MTSCO 6

Durch Z-förmige Querdrähte des Kabelträgers ist das Kabel, ohne Fädelaufwand, gesichert einzubringen. Des Weiteren lassen sich Richtungsänderungen 
sowie der erforderliche Biegeradius des Kabels effizient vor Ort herstellen. Geeignet zur Verlegung von einem Kabel Durchmesser ≤ 8 mm. Zur Befestigung 
sowie zur Verbindung zweier Kabelträger eignen sich Gitterrinnenhaltelasche GRHLG 6 mit Nagelanker NA 6X30.

Dieser Gitterrinnenverbinder wird ausschließlich zur Erstellung von durch-
laufenden Gitterrinnen MTS... und zur variablen Herstellung von deren 
Formstücken verwendet. Für eine optimale Belastung der Gitterrinne 
MTS... beachten Sie hierzu bitte die Angaben zu Anzahl sowie die genaue 
Positionierung der Verbinder auf der Informationsseite im Innenteil.
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Wandbefestigung der Mini-Gitterrinnen (max. Gitterrinnenbreite 100 
mm). Klemmung des seitlichen Längsdrahtes durch Einhängen in die 
Rundung sowie durch Klemmung mit den GRWGK 10. Oberer Teil der 
GRWGK 10 fixiert den senkrechten Längsdraht. Klemmung des senk-
rechten Querdrahtes mit dem Längsdraht ermöglicht sichere Fixierung 
der Gitterrinnen.

Wandbefestigung der Gitterrinnen (max. Gitterrinnenbreite 100 mm).
Fixierung durch Klemmung von zwei seitlichen Längsdrähten.

Abhängung der Mini-Gitterrinnen mit Längsdrahtabständen unter 
50 mm mittels Gewindestange M 10/... 
Einbau in Längsrichtung zwischen Bodenlängsdrähten.

Abhängung der Gitterrinnen mit Längsdrahtabständen von 50 mm 
mittels Gewindestange M 10/... (max. Breite 300 mm). 
Einbau mittig der Gitterrinne und quer zu den Bodenlängsdrähten.

Bodenbefestigung der Mini-Gitterrinnen mit Längsdrahtabständen 
unter 50 mm. Einbau in Längsrichtung zwischen den Bodenlängsdrähten. 

Bodenbefestigung der Gitterrinnen mit Längsdrahtabständen 
von 50 mm.  Einbau quer zu den Bodenlängsdrähten.

Montagehinweis
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Montagehinweis

Wandbefestigung der Gitterrinnen (max. Gitterrinnenbreite 100 mm). Mittige oder versetzt angeordnete Deckenabhängung der  
Gitterrinnen (GR..., GRS..., GRC..., MTC..., außer Mini-Gitterrinnen) 
mittels GRSH 30 (max. Gitterrinnenbreite 200 mm).

Mittige Deckenabhängung der Gitterrinnen (GRCI 50.100-300, außer 
Mini-Gitterrinnen) mit einem Querdrahtabstand von 75 mm.

Beidseitige Deckenabhängung der Gitterrinnen (GR..., GRS...,  
GRC..., GRCI..., MTC... Gitterrinnenbreite ab 300 mm). Die Positionen der  
GRSH 30 liegen innerhalb des Gitterrinnenquerschnittes.

Beidseitige Deckenabhängung der Gitterrinnen (GR..., ab 60 mm 
Höhe, GRS..., GRC..., GRCI..., MTC... ab 54mm Höhe, Gitterrinnenbreite 
ab 300 mm) mit mind. zwei seitlichen Längsdrähten mittels GRHS 30/... . 
Die Fixierung der Gitterrinne erfolgt im oberen Längsdraht durch die 
GRSM 6 sowie durch Abstützen des Hängestiels am unteren Längsdraht.

*

Beidseitige Deckenabhängung der Gitterrinnen (GR..., GRS..., GRC...) 
(Gitterrinnenbreite ab 300 mm).

* *

   Die Fixierung der Gitterrinne erfolgt durch den Einschub 
eines Bodendrahtes in die Lasche des GRHB 30/150 sowie 
durch den Einschub des anderen Bodendrahtes durch 
GRSM 6 zur Kippsicherung.

*

*

*
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Varianten der Mini-Kabelrinnenabhängungen

Montagehinweis
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RW... je nach System unterschiedliche Befestigungen

Montagehinweis

GitterrinnenGitterrinnen Gitterrinnen

Kabelrinnen Kabelleitern aus Edelstahl E3  und E5Kabelleitern in S  und F  Ausführung

RTV... E2 fachgerechte Montage des Trennstegverbinders

Allround Kabelleitern
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Montageanleitung

RDAH 30
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Montageanleitung

RDAH 30
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Verlegevariante der 105er Weitspannkabelleiter

Montagehinweis
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Montagehinweis

Nachrüsten und Befestigen von Einlegeblechen WBL...  
in schwere Weitspannkabelleitern WSLS 200. ...  
Fixierung mittels (GSF...) und Z M6X10. 
1. Schräggleitmutter GSF 0406 in den Profilschlitz einsetzen
2. mit einer Drehung verklemmen
3. das/die Einlegeblech(e) WBL... auflegen und
4. mit Zylinderkopfschraube(n) Z M6X10 befestigen.

Montage Weitspannträgerklemme WTK 150

Trennstegbefestigung RW... in WSL...
Montage des Trennstegs RW... in Weitspannkabelleitern WSL... 
der Edelstahlausführungen E3  und E5 .  
1. KLWC 16 vormontieren
2. Die Gleitmutter ausrichten und in den Profilschlitz einsetzen
3. Den Trennsteg ausrichten
4. Trennsteg mit KLWC 16 befestigen

Trennstegbefestigung RW... in WRL... 
Montage des Trennstegs RW... in Weitspannkabelrinnen WRL... 
der Ausführung S  und F .  
Empfohlener Befestigungsabstand auf jeder 2. Quersicke der  
Weitspannkabelrinne
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Montageanleitung

GADSH...

...Gripple...EXP

GAH...

1. Ein Loch bohren und dieses mit 
einer Drahtbürste säubern.

2. Einschlaganker 
einhämmern.

3. Mit Setzwerkzeug GASWZ 
den Einschlaganker spreizen.

4. Bei korrekter Montage
hinterlässt das Setzwerkzeug
eine Markierung.

GAADT...

3.

1. 1.2. 2.3. 3.

4.

Montage des Gripple Express Verschlusses

1. 2.

Gripple Classic Gripple Express5.
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Montageanleitung

GATRAP-3

GAFK... GAHK...

1.

6.

GAQ...GAG...

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

1.

5.4.

3.2.
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Montageanleitungen

1. Seitenteile des Kopf-
plattenadapters KIA 80
auf die Kopfplatte des 
Hängestiels HI 80/... 
aufschieben. 

2. Die Winkel des Kopf- 
plattenadapters KIA 80
auf den Hammerkopf der 
Seitenteile einhängen.

REBI 60. ...

1. Der mit einer Gewindestange 
M 10/... vormontierte Einhänge-
bügel REBI 60. ... von oben in die 
Kabelrinne eindrücken. Dabei federn 
die seitlichen Drähte beim Passieren 
der eingerollten Kabelrinnenkanten 
nach innen.

2. Der Einhängebügel wird in die 
Senkrechte geschwenkt.

3. Die Position der waagerechten 
Drähte liegt nun in den eingerollten 
Kanten der Kabelrinne.

KIA 80

3. Vergrößerung des 
Achsabstandes der Dübel 
zur Erhöhung der Trag-
fähigkeiten der HI 80/... 
Hängestiele.

Montageanleitung

Demontageanleitung

RDHF 9 E21a. 1b. 2.

3b.3a.

mind. 4 RDHF 9 E2

mind. 6 RDHF 9 E2

2b.

2c.

mind. 2 RDHF 9 E2

1.

RDHF 9 E2

2a.

RDHF 9 E2
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Montageanleitung

GRVS...

3.-5. Die seitlichen Laschen des GRVS... mit einem 
Schraubendreher um den senkrechten 
Querdraht der Gitterrinnen
eindrehen.

5.

4.

6. Die Anzahl der Verbinder in Abhängigkeit 
von Breite, Höhe und Ausführung.

1. Der Gitterrinnenverbinder gemäß Abb. um 90° zur 
seitlichen Kantung der Gitterrinne bringen.
Von unten die Rundung des GRVS... an 
den oberen Draht der Gitterrinne
anlegen.

2. Einschwenken des GRVS...
bis zum Anschlag.
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Montageanleitung

1. leichte und schnelle Montage mit der CITO Kabelrinne RLVC... durch eine formschlüssige Steckverrastung
2. schraubbar mit allen Niedax Kabelrinnen der entsprechenden Typenreihen
3. Sicken im Bodenblech und im Radius zum Schutz der Kabel beim Kabelzug
4. �Bodenperforationen sorgen für ein höheres Maß an Sicherheit durch 

zusätzliche Möglichkeiten der Auslegerbefestigung
5. �die Lochreihen im Boden gewährleisten zudem eine geordnete 

und strukturierte Verlegung der Kabel mit zusätzlichen 
Befestigungsmöglichkeiten, wie  z. B. hier gezeigt, mit Kabelbindern

1. Kabelrinne RLVC... auf das 
Formteil aufschieben.

2. Die Nut der Kabelrinne bis 
zur Rastschlaufe führen.

3. Durch Absenken der 
Kabelrinne entsteht, durch 
Ausformungen in den Seiten-
holmen und im Bodenblech, 
eine formschlüssige Verrastung 
mit dem Formteil.

CITO Formstücke
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Montage-/Demontageanleitung

NX CITO Line RLVC...

1. Zusammenschieben

1. Drücken Sie die Rinne an der 
Verbindungsstelle nach innen und oben

2. Ziehen Sie die Rinnen auseinander

2. Einklicken Fertig!

Fertig!

NX CITO – rasend schnell verlegt!

NX CITO – Sie sparen wertvolle Zeit
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Anbau T-Stück RTAK... , RTAC 60. ..., RTA...

Montageanleitung

1. 2.

4.3.
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Anbau T-Stück RTAK... , RTAC 60. ..., RTA...

Montageanleitung
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Montageanleitung

RTL...
1. 2.

3.

5.

4.
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Montageanleitung

DMTRD 45.22
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Montageanleitung

DMTRD 45.22
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Montageanleitung

Befestigung als Wandmontage mittels einem Dübel
Bügel mit seiner Ausstanzung in die seitliche Perforation der Minikabelrinne einlegen und anschließend um 90° bis zum Einrasten drehen.

Befestigung durch Einhängen am Seitenholm der Weitspannrinne/-leiter, außen
Mit Hilfe des Schraubendrehers Bügel u-förmig umkanten. Bügel mit seiner Ausstanzung in die seitliche Perforation der Minikabelrinne einlegen und 
anschließend um 90° bis zum Einrasten drehen.

Befestigung durch Einhängen am Seitenholm der Weitspannrinne/-leiter, innen
Für die innenliegende Verlegung der Minirinne den unteren Bereich des RMB 50/75 um 90° kanten. Bügel mit seiner Ausstanzung in die seitliche Perforation 
der Minikabelrinne einlegen und anschließend um 90° bis zum Einrasten drehen.

RMB 50/75
Der Befestigungsbügel RMB 50/75 bietet variable Einsatzmöglichkeiten sie lassen sich an gelochte Niedax Minirinnen bis zu einer 
Breite von 75 mm, z.B. für eine separate Führung von Datenkabeln, schraubenlos an der Wand befestigen.

1.

1. 2. 3.

4.

2. 3.

4.

5.

3.1.

2.
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Steigetrassenverkleidung STVW... für wandmontierte Steigetrassen STL.../STM...

Montageanleitung

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstsichernde Schrauben,  
Stahlband etc.) möglich.
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Steigetrassenverkleidung STVWA... für wandmontierte Steigetrasse STUC... 

Montageanleitung

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstsichernde Schrauben,  
Stahlband etc.) möglich.
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Steigetrassenverkleidung STVWA... für wandmontierte Steigetrasse STIC...

Montageanleitung

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstsichernde Schrauben,  
Stahlband etc.) möglich.
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Steigetrassenverkleidung STVFA... für freistehend montierte Steigetrassen STUC.../STIC... 

Montageanleitung

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstsichernde Schrauben,  
Stahlband etc.) möglich.
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Montageanleitung MTC

1. Beide Gitterrinnenenden der MTC… zusammenschieben.
2. Die Seitenklammer schräg an den Querdraht aufschieben.
3. Gegenüberliegende Seite einclipsen - fertig.

1. �Die unterschiedlichen Gitterrinnenenden der MTCG 50.100 zusammen-
schieben – das Gitterrinnenende mit den angeschweißten Verbindern 
leicht an den Bodenlängsdrähten zusammendrücken. Die zu verbindende 
Gitterrinne mit einer leichten Drehung ca. 20° um die Längsachse drehen.

2. �Die gedrehte Gitterinne in die Querdrahtaufnahme 
der Verbinder aufschieben.

3. �Mit einer Gegendrehung in 
die Gitterrinne verrasten.

Dieser Universalverbinder wird verwendet zur Erstellung von durchlaufenden 
Gitterrinnen sowie zur Herstellung von Formstücken.

1. �Die unterschiedlichen Gitterrinnenenden der MTCT 100 zusammenschie-
ben – das Gitterrinnenende mit den angeschweißten Verbindern leicht an 
den Bodenlängsdrähten zusammendrücken. Die zu verbindende Gitterrin-
ne mit einer leichten Drehung ca. 20° um die Längsachse drehen.

2. �Die gedrehte Gitterinne in die Querdrahtaufnahme der Verbinder auf-
schieben.

3. �Mit einer Gegendrehung in 
die Gitterrinne verrasten.

MTC...

MTCT 100

MTCG 50.100

GRHKM 6X15
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MTCE ...

GTKA 50

Montageanleitung MTC

Ein Bauteil - drei Formstücke!
Der Bogen 90°- Ein multifunktionales Formstück zur Herstellung von vertikalen und horizontalen Richtungsänderungen von Gitterrinnenmontagen 
der MTC 54. … und MTC 105. ... .

Für Gitterrinnen mit einem Querdrahtabstand von 100 mm und/oder  
einem Längsdrahtabstand von 50 mm sowie einer Breite ≥ 100 mm  
und einem max. Drahtdurchmesser von 6 mm.

GRGV 50
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Bei horizontaler Montage kann eine zusätzliche Abhängung mittels Ge-
windestab M 10/... an der Befestigungsklemmenspitze durch die Lochung 
Ø 11 mm erfolgen. Stirnseitig kann überdies eine Schraubabstandschelle 
SASS 30 befestigt werden.

Durch Auslässe in der horizontalen Auflagefläche besteht die Möglichkeit zur Montage von bis zu 4 Bügelschellen B(K) 12 - 90 (je nach Größe) in  
Registerverlegung. Rechtwinklige Aussparungen in den Schenkeln der Klemme ermöglichen zudem eine Montage von Kabelschutzrohren ≤ Ø 30 mm.

Montagehinweis MTC

Eine wechselseitige Anordnung der Hakenschrauben gewährleistet eine 
sichere Befestigung der Gitterrinne an der Gitterrinnen-Befestigungsklemme. 
Auch hier kann eine Abhängung an der Befestigungsklemmenspitze mittels 
Gewindestab M 10/... erfolgen.

Anwendungsbeispiele Gitterrinnen-Befestigungsklemme GRKHV 173 
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Montageanleitung MTC

Zur Montage an horizontale Stahlträgerflansche mit einer max. Stärke von 
20 mm. Die Klemmung erfolgt über zwei Bodenlängsdrähte der Gitterrinne 
mit einem mittigen Längsdrahtabstand von max. 50 mm.

Die Kombination von Gitterrinnen Wand- und Auslegerbefestigung  
GTWAB 50 und dem Klemmstück GRK 25 ermöglicht eine Klemmbefesti-
gung von Gitterrinnen MTC 30.050 und MTC 54.050 mit nur einem Boden-
längsdraht auf horizontale Stahlträgerflansche mit einer max. Flanschstärke 
von 20 mm. Durch diese Anordnung wird eine Kippsicherung der Gitterrinne 
an dem Klemmstück erreicht.

GRK 25 GTWAB 50

KR 558

INFORMATIONEN



Montageanleitung MTC

GRWGK 10 GRHS 30/...

GRSH 30

Die Befestigungsklammer ist geeignet für Gitterrinnen mit Drahtstärken 
von 3 mm - 6 mm und einem mittigen Längsdrahtabstand von max. 50 mm.
1. Zur Wandbefestigung von Gitterrinnen bis max. 100 mm Breite mit 
mind. zwei seitlichen Längsdrähten.

3. Zur zentralen variablen Gewindestangenabhängung von Gitterrinnen mit 
einem mittigen Bodenlängsdrahtabstand von max. 50 mm und mind. zwei 
Bodenlängsdrähten. Geeignet für Gitterrinnen bis zu einer Breite von 300 mm.

Der Standardhalter dient zur mittigen oder versetzt angeordneten Decken-
abhängung von Gitterrinnen mit einem mittigen Bodenlängsdrahtabstand 
von max. 50 mm und mind. zwei Bodenlängsdrähten. Die schraubenlose 
Gitterrinnenbefestigung in Verbindung mit der Hakenschraube GRSM 6  
(als Kippsicherung) ermöglicht eine schnelle und effiziente  
Deckenabhängung. 
Geeignet für Gitterrinnen  
bis zu einer Breite  
von 200 mm.

2. Zur Bodenbefestigung von Gitterrinnen mit einem mittigen Bodenlängs-
drahtabstand von max. 50 mm und mind. zwei Längsdrähten. 
Geeignet für Gitterrinnen ab einer Breite von 100 mm.

Der Hängestiel dient zur Befestigung der Gitterrinnen an Wand oder Decke. 
Gitterrinnen mit mind. zwei seitlichen Längsdrähten erhalten durch die 
Fixierung mit der Hakenschraube GRSM 6 am oberen Längsdraht und der 
„Abstützung“ am unteren seitlichen Längsdraht eine sichere Befestigung 
auch für größere Gitterrinnenbreiten. Geeignet für Gitterrinnen ab einer 
Breite von 300 mm.

Für größere Gitterrinnenbreiten Standardhalter gemäß Skizze in der 
Gitterrinne einsetzen. Eine versetzte Anordnung des Standardhalter ist 
möglich. Geeignet für Gitterrinnen ab einer Breite von 300 mm.

GRHS 30/...
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GRKB 10

GTMB 65

GTAB 8

GTWAB 50

Montageanleitung MTC

Zur Sicherung in Längsrichtung erfolgt die Montage an den Schnittstellen 
zwischen Längs- und Querdraht (1.). 
Durch Umlegen der Lasche am Bügel und/oder die Sicherung mittels  
Flachkopfschraube M 6 (2.) wird ein Aushebeln der Gitterrinne unterbunden.

Zur mittigen Gewindestababhängung für Gitterrinnen MTC…, MTS..., 
GR 60..., GRS 60..., GRC 60... bis zu einer max. Breite von 300 mm und 
einem mittigen Bodenlängsdrahtabstand von 50 mm.

1. �Der Montagebügel findet Verwendung zur mittigen Gewindestangen-
abhängung von Gitterrinnen bis zu einer Breite von 300 mm sowie

2. �zur schraubenlosen Wandmontage von Gitterrinnen bis zu einer 
Breite von 100 mm und mind. zwei seitlichen Längsdrähten. 
Gitterrinnensicherung durch Umlegen der Laschen.

1. �Zur Wandbefestigung von Gitterrinnen MTC… bis zu einer Breite von 
100 mm und MTCG 50.100.

2. Zur Schraubbefestigung auf Ausleger.

Wandmontage Auslegermontage
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MTCT 100

GTAB 8

Montagehinweis MTC

Die als Trigon mit annähernd drei gleichen Seiten geformte Gitterrinne 
ist für deckenabgehängte Sichtbefestigungen von Leuchten die optimale 
Wahl. Eine Gripple-Seilkonstruktion GAH-…/…  mit Schnappverschluss 
in Verbindung mit einem Deckenbügel DBT... mit „Schlüssellochtechnik“ 
ermöglicht eine kostengünstige und, vor allen Dingen, schnelle Montage an 
Trapezblechdecken. Die Befestigung der Leuchte wird mit einer Gitterrinnen-
Befestigungsplatte GRBP 6 sowie einer Flachrundkopfschraube FLM 6X20  
ausgeführt.

Eine Abhängung der Gitterrinne MTCT 100 an waagrechten/schrägen Decken 
kann, wie hier dargestellt, mit einem Deckenbügel DB 10 / DBG 10 realisiert 
werden. Der, auch mit „Schlüssellochtechnik“ versehene Deckenbügel, dient 
zur Schnellbefestigung von Gliederketten KG-…, KF-…, KN-… sowie deren  
Zubehör mit der Gitterrinne. Die Befestigung der Leuchte wird mit einer 
Gitterrinnen-Befestigungsplatte GRBP 6 sowie einer Flachrundkopfschraube 
FLM 6X20 ausgeführt.

Eine weitere Möglichkeit zur Deckenabhängung von waagrechten Decken, auch für schwere Gitterrinnen mit Draht-Ø 6 mm, ist die Montage von C-Profil-
schienen mit Schlitzweiten von 22 / 26 mm und einer lichten Querschnittshöhe von > 10 mm. Die Abhängebügel GTAB 8 werden jeweils zu beiden Seiten der 
offenen C-Profilschiene eingeschoben. Die Gitterrinne wird am Kreuzungspunkt von oberstem Längs- und Querdraht in die Aufnahme des Abhängebügels 
eingehängt. Zur Sicherung gegen Aushebeln kann die Lasche mittels einem Schraubendreher umgelegt werden oder mit einer Flachkopfschraube ZKM 6X16 
gesichert werden. Bei Einleitung großer Lasten in deckenabgehängte Gitterrinnen ab 200 mm Breite sind diese gegen Durchbiegung zu unterstützen.

KR 561



GTCB 50/100

ZC...

ZC...

Montageanleitung MTC

Bei einer Deckenabhängung mittels Gewindestab M 10/… wird die Gitter-
rinne MTC… schraublos in die Zentralabhängung ZC… durch Einschieben 
vorpositioniert. Das Umbiegen der Sicherungslasche mittels Schraubendre-
her fixiert die Gitterrinne in ihrer Position und sichert sie gegen Verschie-
bung. Geeignet für Gitterrinnen mit einem mittigen Längsdrahtabstand von 
50 mm.

Lochungen in der unteren Auflagefläche der Zentralabhängung ZC… 
ermöglichen verschiedenste Ein- und Anbauten wie beispielsweise die 
Montage eines Trennsteges RW… . 

1. Fixierung der MTC 30.050 / MTC 54.050 durch Einhängen des seitlichen 
Längsdrahtes in die Seitenlasche sowie Verankerung des Bodenlängs-
drahtes in der Aussparung des kurzen Zentralabhängungsschenkels.
2. Zur Aushebelsicherung den Bügel mittels Schraubendreher umlegen.
3. Beide Bodenlängsdrähte der MTC 30.100 / MTC 54.100 / GR 60.100 / 
GRS 60.100 / GRC 60.100 / GRL 60.090 werden zur Verankerung auf dem 
längeren Schenkel der Zentralabhängung benötigt. 
Zur Fixierung beide Bügel (2.) umlegen.

Durch vertikale und horizontale Lochanordnungen im oberen Auflage-
schenkel der Zentralabhängung ZC… ist eine „Schaukelabhängung“ mit 
Gripple Seilen GAK-…/…, GAG-…/… und GAH-…/… realisierbar.
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KTAC...

Montagehinweis MTC

Eine bodennahe Trassenverlegung, ohne Wandanschluss, lässt sich pro-
blemlos durch eine Aufständerung verwirklichen. Der dreiseitig gelochte  
Hängestiel HU 5050/… eignet sich besonders zum variablen Verlauf einer 
Trasse. Um eine Verformung des Hängestielprofils bei der Montage vom 
Hängestiel- und Wandausleger KTAC… zu verhindern, ist aus statischen 
Gründen das Hängestiel-Distanzprofil HDS 50.50 mit Sechskantschraube 
SKM 10X… zu berücksichtigen. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist 
die Schutzkappe SKU 5050 auf das offene Profilende aufzustecken.

Mehrfach, in vertikaler Ausrichtung, montierte Gitterrinnen lassen sich 
sehr effizient anbringen, indem eine Ankerschiene 2996Z/… mit Durch-
steckanker DAZ 12X10 wandseitig fixiert wird. Mit Hammerkopfschrauben 
HMZ M10/… lassen sich in beliebigen Abständen sowie in beliebiger An-
zahl (je nach Länge der Schiene) Mehrfachverlegungen von Gitterrinnen 
MTC… auf Hängestiel- und Wandausleger KTAC… realisieren.

Bei einer Deckenabhängung mittels Hängestiel HU 4530/… wird die Git-
terrinne MTC… schraublos in den Hängestiel- und Wandausleger KTAC… 
durch Einschieben vorpositioniert und mit der Auslegerbrücke fixiert. Das 
dreiseitig gelochte Profil des Hängestiels HU 4530/… ermöglicht eine bis 
zu dreiseitigen Montage des Auslegers KTAC… . Für diese Konstruktion 
ist eine Auslegerlänge / Kabelrinnenbreite von ≤ 400 mm definiert.

Eine Wandmontage des Hängestiel- und Wandausleger KTAC … erfolgt mit 
Durchsteckanker DAZ 10X… oder mit einem Schraubanker NSA 7.5X… in 
Verbindung mit einer Karosseriescheibe UGM...  .
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GTTKS...

MTEKM...

GRBA 40

RMP 130

Montageanleitung

Schraubendreher (1)

Schraubendreher (1)

Bodenlängs-
draht (3)

Bodenlängs-
draht (3)

Auslegerbrücke (2)

Auslegerbrücke (2)

Mit Hilfe eines Schraubendrehers (1) wird durch Umlegen der Ausleger-
brücke (2) der Längsdraht (3) der Gitterrinne fixiert.

Zum Anbringen von Verteiler-, Abzweigdosen oder Kabelverschraubungen 
an Kabelrinnen und -leitern sowie zur Montage an Gitterrinnen mit mind. 
zwei seitlichen Längsdrähten.

Zur schraubenlosen Befestigung der Gitterrinnen auf Ausleger. 
Der Clip wird wechselseitig in die Langlochperforation der Ausleger 
eingebracht. Die Gitterrinne erfährt durch Einclipsen der Bodenlängs-
drähte eine sichere Befestigung. Anwendungsbeispiele für den  
Montagebügel GTMB 65.
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MTCUP 100

Montagehinweis MTC

Der rechteckige Auslass in der Universalbefestigungsplatte MTCUP 100 
ermöglicht die Montage von Bügelschellen B(K)… in Registerverlegung

Vielfältige Bodenbefestigungen lassen sich durch eine stufenlose Per-
foration in der Befestigungsplatte realisieren wie beispielsweise – wie  
hier gezeigt – die Montage eines Trennsteges RW… mittels Schraube 
FLM 6X12. 

Der seitliche Anbau an Gitterinnen mit mind. zwei seitlichen Längsdrähten 
und einem mittigen Abstand von ≥ 25 mm ermöglicht eine fachgerechte 
Verteilung der Energieträger mittels Verteiler- und Abzweigdosen 820 und 
820/5.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit in den dafür vorgesehenen Aus-
lässen Kabelbefestigungen mittels Kabelbinder 1709/… zu realisieren. 

Eine geordnete und strukturierte Verlegung von Kabeln, bei Gitterrinnen-
breiten > 100 mm, erreichen mehrere in Reihe montierte Universalbefe-
stigungsplatten MTCUP 100. Hierbei wird eine optimale Ausnutzung des 
gesamten lichten Querschnittes erreicht.

Des Weitern lassen sich Zugentlastungen mittels Kabelverschraubungen 
in den dafür vorgesehenen Lochungen von Ø 20,5 mm und Ø 25,5 mm 
realisieren.
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Montageanleitungen MTC

Montageanleitung der Universalbefestigungsplatte MTCUP 100 bei schraublosem Seitenanbau an der Gitterrinne MTC… mit mind. zwei seitlichen Längsdräh-
ten mit einem mittigen Abstand von ≥ 25 mm
1. Vorpositionieren der Befestigungsplatte durch Aufstecken auf den senkrechten Querdraht der Gitterrinne.
2. Befestigungsplatte horizontal bis zur Laschenendposition aufschieben.
3. Das Umlegen der Lasche mittels Schraubendreher sichert die Befestigungsplatte. 

Montageanleitung der Universalbefestigungsplatte MTCUP 100 bei schraubloser Bodenmontage in der Gitterrinne MTC…
1. Vorpositionieren der Befestigungplatte durch Einlegen in den Gitterrinnenboden über zwei Bodenlängsdrähte mit einem mittigen Abstand von 50 mm.
2. �Befestigungsplatte quer zur Gitterinnenlängsrichtung bis zur Laschenendposition aufschieben – die selbstsichernde Kontur verhindert eine Rückführung in 

die Ausgangsposition
3. Das Umlegen der Lasche mittels Schraubendreher sichert die Befestigungsplatte. 

MTCUP 100
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MTCDC 24 E2

Montageanleitung
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Montageanleitung

MTCSC 22 E2
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Montageanleitung

WRTAR...
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Montageanleitung

WRTAR...
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Montageanleitung

WSTAR...
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Montageanleitung

DMTWD 75.22
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Montageanleitung

DMTWD 75.22
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NIEDAX ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und Niedax geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren. Sie gelten 

auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers,
die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für Niedax unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Die nachstehenden Bedin-
gungen gelten auch dann, wenn Niedax in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos 
ausführt. Verkäufe an Verbraucher finden nicht statt.

2. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und Niedax zur Ausführung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich nieder- 
gelegt.

3. Die Verträge bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in den übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten am
Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

II. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1. Die Preise gelten ab Werk ohne Verpackung und Versendungskosten, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
2. Die Preise gelten bei Aufträgen bis 600,- Euro netto ausschließlich Verpackung. Bei Aufträgen über 600,- Euro netto zur geschlossenen Abnahme in einer

Sendung liefern wir frei deutsche Bahnempfangsstation einschließlich Verpackung. Rollgelder am Empfangsort gehen zu Lasten des Auftraggebers.
3. Kleinstaufträge unter 100,- Euro netto werden mit einem Mindermengenzuschlag von 10,- Euro netto  je Auftrag abgerechnet. Kleinstpackungen bzw. -gebinde 

sind auf den Bedarf abgestimmt und werden nur im kompl. Zustand abgegeben. Für Bestellungen, die von den Verpackungseinheiten abweichen, wird pro
Anbruch (Packung oder Gebinde) ein Unkostenaufpreis von 5,- Euro netto erhoben.

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
5. Bei Lieferungen auf Baustellen treten wir in Frachtvorlage. Die vorgelegten Frachtkosten werden dem Kunden berechnet, wenn frachtfreie Lieferung nicht

gegeben ist.
6. Falls nichts anderes vereinbart wurde, haben sämtliche Zahlungen innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 3 % Skonto, innerhalb 30 Tagen mit 2 % Skonto 

oder binnen 45 Tagen netto und ohne Abzug zu erfolgen. Bei dieser Regelung ist unterstellt, dass unsere Rechnung nicht vor Lieferung versendet wurde. Wurde 
die Rechnung im einzelnen Falle vor Lieferung versandt, rechnen die Zahlungsziele ab Lieferung.

7. Wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, z. B. einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder 
wenn uns andere Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so wird die gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit
späterer Fälligkeit laufen oder sonstige Stundungsvereinbarungen getroffen sind. Zu weiteren Lieferungen sind wir in diesem Falle nicht verpflichtet, es sei 
denn, dass der Auftraggeber Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung anbietet. Bietet der Auftraggeber keine Barzahlung an, so sind wir berechtigt, an Stelle der 
Erfüllung Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

8. Der Besteller kann nur mit Forderungen aufrechnen, die unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

III. LIEFER- UND LEISTUNGSZEIT
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen und der zu leistenden Mitwirkung 

durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn Niedax
die Verzögerung zu vertreten hat.

2. Kommt Niedax in Lieferverzug, ist die Haftung wegen Verzugsschaden begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, es sei denn, 
der Lieferverzug beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, wobei Niedax derartiges Verhalten von Vertretern und Erfüllungs-
gehilfen zuzurechnen ist.

3. Kann der Besteller nachweisen, dass ihm aus dem Lieferverzug Schaden entstanden ist, kann er für jede vollendete Woche des Verzuges eine Entschädigung 
von je 3,0 %, insgesamt jedoch höchstens 15 % des Lieferwertes verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden 
konnte 

4. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für 
jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. 
Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

5. Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche unvorhersehbare Ereignisse, z.B. Streik oder Aus-
sperrung zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.

IV. GEFAHRÜBERGANG, ENTGEGENNAHME, RÜCKNAHME
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:
a) Bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden 

Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert;
b) Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb.
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb oder der Probebetrieb

aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den 
Besteller über.

3. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. Für die sachgemäße Entladung der Ware am Emp-
fangsort ist der Empfänger verantwortlich.

4. Warenrücksendungen müssen mit dem zuständigen Sachbearbeiter abgestimmt werden. Sonderanfertigungen und nicht lagermäßig geführte Artikel sind
grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen.

V. EIGENTUMSVORBEHALT
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Sie darf nur im ordnungs-

gemäßen Geschäftsgang entweder gegen Barzahlung oder unter Weitergabe des Eigentumsvorbehaltes veräußert werden. Eine Verpfändung, Sicherungsüber-
eignung oder Sicherungszession ist dem Kunden jedoch nicht gestattet.

2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder zu verwerten, solange er nicht in Zahlungsverzug 
ist. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Der Kunde tritt hiermit seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware in voller Höhe, ebenso wie sonstige Neben- und Sicherungsrechte aus dem Verkauf und - falls Miteigentum an der Vorbehaltsware besteht - zu 
einem dem Miteigentum entsprechenden Teil an uns bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Das so 
entstandene Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Käufer für uns.

3. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen - so lange, wie er seinen 
Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Er hat die eingezogenen Beträge, soweit unsere Forderungen fällig sind, 
sofort an uns abzuführen.
Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Zur Abtretung 
dieser Forderung ist der Käufer auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflich-
tung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den 
Käufer bestehen.

4. Wird die Ware mit anderen Gegenständen verbunden oder vermischt, erwerben wir Miteigentum an dem neuen Gegenstand im Verhältnis des Wertes unserer 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Wird die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware durch den Kunden verar-
beitet, erfolgt jegliche Verarbeitung für uns. 

5. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir neben der Rücknahme des unter Eigentumsvorbehalt stehenden Materials auch 
zum Rücktritt berechtigt. Die Ausübung des Rücknahmerechtes bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes, bedeutet nur dann einen Rücktritt vom
Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Der Besteller ist daraufhin zur Herausgabe verpflichtet. 

6. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Kunde uns unverzüglich unter 
Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
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NIEDAX ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

VI. MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG
1. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß 

nachgekommen ist.
2. Bei Vorliegen eines Mangels ist Niedax zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Die Nachbesserung gilt mit dem 

zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstands weitere Nachbesserungsversuche angemessen und dem 
Käufer zumutbar sind. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder 
die Vergütung mindern. Schadensersatzansprüche wegen des Mangels kann der Käufer ebenfalls erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
ist, soweit es sich nicht um Schadensersatz gemäß Ziffer VIII. handelt.

3. Aufwendungen zum Zweck der Nacherfüllung werden von Niedax nur getragen, soweit sie erforderlich sind und sich nicht erhöhen, weil der Gegenstand 
der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch.

4. Mängelansprüche bestehen nicht: Bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspru-
chung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so 
bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

5. Wir haften für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie 
Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall 
ist aber die Schadens-ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. 

6. Wir haften für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf (wesentliche Vertragspflich-
ten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 

7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

8. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Ablieferung der Ware bei dem Käufer. Die Verjährungsfrist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 
Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt 
sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels.

VII. UNMÖGLICHKEIT, VERTRAGSANPASSUNG
1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten 

hat. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 15% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit 
nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit 
nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern höhere Gewalt im Sinne von Art. III Nr. 5  die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändert oder auf den Betrieb der 
Niedax erheblich einwirkt, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 
Niedax das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des 
Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

VIII. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden. Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

3. Soweit dem Besteller nach diesem Art. XI Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden 
Verjährungsfrist gemäß Art. VIII Nr. 2. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

4. Die zwölfmonatige Verjährungsfrist des Art. VIII Nr. 2 gilt auch für Maßnahmen der Schadenabwehr, insbesondere Rückrufaktionen.

IX. ERFÜLLUNGSORT; GERICHTSSTAND; ANZUWENDENDES RECHT
1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Linz. Der Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen Niedax und dem Käufer ergebenden Streitigkeiten aus 

den zwischen uns und ihm geschlossenen Kaufverträgen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) wird ebenfalls vom Erfüllungsort bestimmt. Niedax ist 
jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Geschäftsitz zu verklagen. 

2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung 
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

X. VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG
Verbraucherverträge im Sinne des § 310 Abs. 3 BGB werden im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Unternehmen der NIEDAX GROUP nicht abgeschlossen, 
denn wir beliefern ausschließlich den Fachhandel und gewerbliche Kunden mit unseren Produkten. 
Deshalb nehmen wir nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Das Gesetz über die alternative Streitbeilegung in 
Verbrauchersachen fordert aber, dass wir Sie trotzdem auf eine für Sie zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen:�

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.�
Straßburger Str. 8�
77694 Kehl�
Internet: www.verbraucher-schlichter.de

Stand 09/2020
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